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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die in der Ortsgemeinde Niederwörresbach 
gegründete KREIS Jewellery GmbH & Co. 
KG plant auf einer bislang unbebauten 
Wohnbaufläche des Neubaugebietes „An 
Happenhöll“, am westlichen Ortsrand von 
Niederwörresbach, die Errichtung eines Ma-
nufakturgebäudes mit Schleiferei / Werk-
statt, Goldschmiede und Showroom. 

Nach aktueller Rechtsgrundlage ist das 
Planvorhaben nicht realisierungsfähig, da 
der rechtskräftige Bebauungsplan „An Hap-
penhöll“ (2021) für das Plangebiet ein All-
gemeines Wohngebiet festgesetzt hat, in 
welchem ausschließlich die der Versorgung 
des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störenden 
Handwerksbetriebe zulässig sind.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan. 

Der Ortsgemeinderat Niederwörresbach hat 
somit nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 
1 BauGB i.V.m. § 12 BauGB die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
„Neubau Manufakturgebäude Kreis Jewel-
lery“ beschlossen.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt 2.410 m2.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Neubau Manufakturgebäude Kreis Jewel-
lery“ ersetzt in seinem Geltungsbereich den 
Bebauungsplan „An Happenhöll“ von 
2021.

Mit der Erstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt. 

Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
liegt eine Schalltechnische Stellungnahme 
zugrunde.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000  m2 weg. Dies trifft für den vorlie-
genden vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan zu, da das Plangebiet lediglich eine 
Fläche von ca. 2.410 m2 in Anspruch nimmt.  

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht 
begründet. 

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft ebenfalls zu. 

Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung der Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG 
zu beachten sind. 

Damit sind die in § 13 a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten 
demnach die Eingriffe als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig, 
ein Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe 
ist damit nicht notwendig. 

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 

Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 Abs. 4 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach §  3 
Abs.  1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Voraussetzungen des vorhaben­
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

•	 Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei
bung des Vorhabens enthält, ist von der 
Vorhabenträgerin zu erarbeiten, der 
Ortsgemeinde Niederwörresbach  vor-
zulegen und abzustimmen.

•	 Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
die Vorhabenträgerin auf der Grundlage 
eines mit der Ortsgemeinde Nieder-
wörresbach abgestimmten Planes zur 
Durchführung des Vorhabens innerhalb 
einer bestimmten Frist und zur Tragung 
der Planungs- und Erschließungskosten 
ganz oder teilweise verpflichtet, ist vor 
dem Satzungsbeschluss des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes zwischen 
Vorhabenträger und Ortsgemeinde ab-
zuschließen.

•	 Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen der Vorha-
benträgerin hingegen bleiben rechtlich 
gegenüber dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan selbstständig.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich befindet sich in westli-
cher Ortsrandlage der Ortsgemeinde 
Niederwörresbach, auf einer bislang unbe-
bauten Wohnbaufläche des Neubaugebie-
tes „An Happenhöll“. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes wird wie folgt be-
grenzt: 

•	 im Norden durch eine bislang unbebau-
ten Wohnbaufläche des Neubaugebie-
tes „An Happenhöll“,

•	 im Osten durch die angrenzende 
Wohnbebauung der Straße „Liesen-
feld“ inkl. der dazugehörigen Grünflä-
chen (Gärten), 

•	 im Süden und Westen durch die Stra-
ßenverkehrsfläche der neu errichteten 
Erschließungsstraße des Neubaugebie-
tes „An Happenhöll“.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt sich aktuell als unbe-
baute Freifläche mit aufgeschütteten Erd-
massen aus dem kürzlich erfolgten Bau der 
Erschließungsstraße dar. 

Die nördliche, westliche und südliche Um-
gebung ist noch von unbebauten Wohnbau-
grundstücken des Neubaugebietes „An 
Happenhöll“ geprägt. 

Im Osten schließt die Wohnbebauung der 
Straße „Liesenfeld“ inkl. der dazugehörigen 
Grünflächen (Gärten) an das Plangebiet an.

Das Plangebiet befindet sich aktuell noch 
im Eigentum der Ortsgemeinde, wird jedoch 
bis zum Satzungsbeschluss an die Vorha-
benträgerin veräußert. Daher ist von einer 

zügigen Realisierung der Planung auszuge-
hen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Westen nach Osten 
hin um mehrere Meter ab. 

Die Topografie hat jedoch, mit Ausnahme 
von Geländemodellierungen und der Ent-
wässerung, keine Auswirkungen auf die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet liegt unmittelbar an der neu 
errichteten Erschließungsstraße des Neu-
baugebietes „An Happenhöll“.

Im weiteren Verlauf mündet diese 
Erschließungsstraße nach Osten hin Hohl-
straße und von dort aus in die Hauptstraße, 
durch die das Plangebiet an das überörtliche 
Verkehrsnetz angebunden ist.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage im Raum, ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE/ LVermGeoRP (2024); Bearbeitung: Kernplan
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Mit Ausnahme der internen Erschließung 
sind keine übergeordneten Erschließungs-
anlagen erforderlich.

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und da-
mit Anschlusspunkte sind in der unmittelba-
ren angrenzenden neu errichteten 
Erschließungsstraße bereits vorhanden. 

Das Plangebiet ist im Trennsystem zu ent-
wässern. Schmutzwasser wird über einen 
Schmutzwasserkanal in den bestehenden 
Mischwasserkanal der  neu errichteten 
Erschließungsstraße abgeleitet. 

Das Niederschlagswasser (Oberflächenwas-
ser) ist vorrangig auf dem Grundstück zu 
versickern. Sollte eine Versickerung tech-
nisch oder rechtlich nicht möglich sein, ist 
das anfallende Niederschlagswasser durch 
geeignete Maßnahmen (z. B. Dachbegrü-
nung, Retentionszisternen, etc.) auf dem 
Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt 
in das südlich der Erschließungsstraße an-
grenzende Regenrückhaltebecken einzulei-
ten.

Die konkretisierten Planungen/ Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Schalltechnische Stellungnahme

„Das Planvorhaben befindet sich im Bereich 
des Bebauungsplans ‘Am Happenhöll‘ in der 
Ortsgemeinde Niederwörresbach. Östlich 
angrenzend liegt der Bebauungsplanbe-
reich ‘In den Liesenfeldern‘. Hier ist 
Wohnbebauung bereits realisiert. Beide 
Bebauungspläne setzen ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) fest. 

Die Fa. KREIS Jewellery GmbH & Co. KG be-
absichtigt die Errichtung eines Manufaktur-
gebäudes. Hier sollen im Erdgeschoss Facet-
tier- und Goldschmiedearbeiten durchge-
führt werden, im Obergeschoss ist die Ein-
richtung eines Showrooms geplant, in dem 
Kunden empfangen werden. Die Betriebstä-
tigkeiten finden ausschließlich im Tagbe-
reich innerhalb des Zeitraums von 07.00 bis 
20.00 Uhr statt. Es werden 5 Mitarbeiter 
beschäftigt. Eine Andienung mit Lkw oder 
Sprintern erfolgt nicht. 

Die Beurteilung der Geräuschsituation in 
der Umgebung des Planvorhabens erfolgt 
nach der Sechsten Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz ‘Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm)‘ vom 26. Au-
gust 1998. Für ein Allgemeines Wohngebiet 
sind der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) 
sowie der Spitzenpegel von 85 dB(A) am 
Tag maßgeblich zur Beurteilung der Anla-
genlärmsituation. 

Die Facettierarbeiten erfolgen mit Edelstein-
facettierschleifmaschinen, die in der Werk-
statt als Tischgerät aufgestellt werden. Der 
Schallleistungspegel einer industriellen 
Bandschleifmaschine liegt bei ca. 81 dB(A). 
Der Schalldruckpegel einer solchen Maschi-
ne in 2 m Entfernung liegt damit bei ca. 67 
dB(A), in 4 m bei 61 dB(A). Diese Werte ent-
sprechen etwa dem Geräuschpegel eines 
Staubsaugers im Betrieb. Facettiermaschi-
nen weisen einen geringeren Schallleis-

tungspegel als industriell genutzte Schleif-
maschinen auf. Die Schleifarbeiten finden 
nicht durchgehend statt. Vorgänge beim 
Goldschmieden sind im Wesentlichen ma-
nuelle Tätigkeiten, die nur mit geringen und 
kurzzeitigen Schallemissionen verbunden 
sind. Es ist also, bei dem zu erwartenden In-
nenpegel, nicht davon auszugehen, dass 
eine relevante Schallabstrahlung über die 
Außenbauteile erfolgt.  

Als schalltechnisch relevante Vorgänge auf 
dem Außengelände wurde die Nutzung der 
Pkw-Stellplätze untersucht. Es wurden je 
Parkplatz (P01 und P02) Park- und Zu-
fahrtsvorgänge (ZA01 und ZA02) von je-
weils 10 Mitarbeitern oder Kunden berück-
sichtigt (insgesamt 40 Parkbewegungen 
und 40 Zu- oder Abfahrten). Es wurden 2 
Immissionspunkte an der bestehenden 

Blick von Westen über das Plangebiet mit angrenzender Ortslage Niederwörresbach im Hintergrund

Blick von Nordwesten über das Plangebiet mit Regenrückhaltebecken rechts im Bild
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Wohnbebauung (IO01 und IO02) und ein 
Immissionspunkt auf dem nördlich gelege-
nen Grundstück betrachtet (IO03).  

In der nachstehenden Abbildung sind die 
Lage der Schallquellen und die Berech-
nungsergebnisse dargestellt. In den Pegel-
tabellen sind in der 1. Zeile die Immissions-
richtwerte und maximalen Spitzenpegel für 
die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht 
angegeben. In den Zeilen 2 und 3 sind die 
Berechnungsergebnisse für das Erdge-
schoss und das 1. OG an den kritischen, be-
nachbarten Immissionsorten aufgeführt. Es 
werden für den Tag Beurteilungspegel von 
maximal 41 dB(A) ermittelt, der Spitzenpe-
gel, bedingt durch das Türenschlagen, er-
reicht maximal 69 dB(A). Sowohl der Immis-
sionsrichtwert der TA Lärm als auch der Ma-
ximalpegel werden deutlich unterschritten. 

Das Planvorhaben ist mit den bestehenden 
und planungsrechtlich zulässigen Nutzun-
gen schalltechnisch verträglich; es werden 
keine Schallschutzmaßnahmen erforder-
lich.“

(Quelle: Neubau eines Manufakturgebäudes, Schall-
technische Stellungnahme; GSB - Schalltechnisches 
Beratungsbüro; Nohfelden - Bosen; Stand: 25.03.2024)

Abbildung der Schalltechnischen Stellungnahme; Quelle: GSB - Schalltechnisches Beratungsbüro; Nohfelden-Bosen; Stand: 25.03.2024 
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
Belange; geltendes Planungsrecht  

  

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsprogramm LEP IV (4. Teilfortschreibung LEP IV vom 18. Januar 2023) und Regionaler Raumord-
nungsplan Rheinhessen-Nahe 2014 (2. Teilfortschreibung vom 19. April 2022)�

zentralörtliche Funktion Ortsgemeinde ohne Gemeindefunktion

Vorranggebiete •	 nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze des 
LEP IV (4.Teilfortschreibung 18. Januar 
2023):

G 26

•	 Die Eigenentwicklung hat sich an begründeten Entwicklungschancen der Gemeinde 
im Siedlungszusammenhang, den demografischen Rahmenbedingungen und den 
überörtlichen Erfordernissen zu orientieren. Art und Maß der Eigenentwicklung sind 
abhängig von der Bevölkerungszahl und inneren Struktur der Gemeinden sowie der 
langfristigen Tragfähigkeit der Infrastruktur.

G 27

•	 Gemeinden können durch die Regionalplanung besondere Funktionen als Ziel der 
Raumordnung in den Bereichen Wohnen (W), Gewerbe (G), Freizeit/Erholung (F/E) 
sowie Land- und Forstwirtschaft (L) zugewiesen werden.

G 28

•	 Zur Konkretisierung der besonderen Funktion Wohnen bzw. Gewerbe können in den 
Regionalplänen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Siedlungserweiterung aus-
gewiesen werden.

Z 31

•	 Die quantitative Flächenneuinanspruchnahme ist bis zum Jahr 2015 landesweit zu 
reduzieren sowie die notwendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenma-
nagement qualitativ zu verbessern und zu optimieren. Dabei ist der Innenentwicklung 
ein Vorrang vor der Außenentwicklung einzuräumen.

•	 Die regionalen Planungsgemeinschaften und die Gebietskörperschaften leisten hier-
zu einen – an den regional unterschiedlichen Ausgangsbedingungen orientierten – 
Beitrag. 

zu Z 31

•	 Vor dem Hintergrund der geforderten Nachhaltigkeit und der demografischen Ent-
wicklung ist eine Begrenzung bzw. Reduzierung des derzeitigen Umfangs der 
Flächeninanspruchnahme erforderlich.

•	 Eine disperse Siedlungsentwicklung ist nicht nachhaltig und auch langfristig nicht fi-
nanzierbar. Die weitere Siedlungsentwicklung ist daher insbesondere vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels an einer langfristig tragfähigen und zu angemes-
senen Kosten betreibbaren sowie ressourcenschonenden Ver- und Entsorgungsstruk-
tur auszurichten. Künftige Planungen sollen Infrastrukturfolgekosten frühzeitig ein-
beziehen und die verantwortlichen kommunalen Akteure sensibilisieren.

Z 34

•	 Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen sowie Gemischter Bauflächen (gemäß 
BauNVO) hat ausschließlich in räumlicher und funktionaler Anbindung an bereits be-
stehende Siedlungseinheiten zu erfolgen. Dabei ist eine ungegliederte, insbesondere 
bandartige Siedlungsentwicklung zu vermeiden: erfüllt

zu Z 34

•	 Ziel ist die Vermeidung von Splittersiedlungen sowie ungegliederter bandartiger 
Siedlungsstrukturen sowohl aufgrund von Belangen der Ortsgestaltung und des 
Landschaftsschutzes als auch aufgrund der Vermeidung eines hohen Erschlie
ßungsaufwandes.



Neubau Manufakturgebäude Kreis Jewellery, Ortsgemeinde Niederwörresbach 9 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

zu beachtende Ziele und Grundsätze des 
Regionalen Raumordnungsplans Rhein-
hessen-Nahe (2. Teilfortschreibung vom 
19. April 2022):

G 1

•	 Zur Sicherung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung soll die dezentrale Sied-
lungsstruktur gefestigt und weiterentwickelt werden. Dazu sollen die zentralen Orte 
in ihrer Leistungskraft gestärkt, die Siedlungsentwicklung am Netz der W-Funktion 
ausgerichtet und sich die Siedlungstätigkeit vorrangig in Innenbereichen konzentrie-
ren.

G 12

•	 Die regionale Siedlungsstruktur soll entsprechend dem Bedarf an Wohn- und Arbeits-
stätten sowie Handels-, Dienstleistungs- und Infrastruktureinrichtungen unter Be-
rücksichtigung folgender Grundsätze weiterentwickelt werden:

•	 Die Besiedlung soll dem Prinzip der dezentralen Konzentration in ausgewählten 
für Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und der Inanspruchnahme von bedarfsgerech-
ten, an der Bevölkerungsstruktur ausgerichteten Infrastruktureinrichtungen, 
folgen.

Zu G 12

•	 Der regionalen Siedlungsstruktur liegt nach wie vor das Prinzip der dezentralen Kon-
zentration in Form des punktachsialen Siedlungssystems zu Grunde. Dieses besteht 
aus einem hierarchisch gestuften System zentraler Orte (Oberzentrum, Mittelzentren, 
Grundzentren), die durch Verkehrsachsen miteinander verbunden sind. Das System 
der zentralen Orte wird ergänzt um Gemeinden mit besonderen Funktionen, nämlich 
Wohnen und Gewerbe.

Z 14 

•	 Der regionale Raumordnungsplan weist Gemeinden mit der besonderen Funktion 
Wohnen aus.

Z 15 

•	 Gemeinden mit der besonderen Funktion Wohnen sind die zentralen Orte sowie Ge-
meinden, die über eine dauerhaft gesicherte, qualifizierte Anbindung im öffentlichen 
Personennahverkehr (RLP-Takt) verfügen.

Das Planvorhaben ist zusammenfassend mit den übergeordneten Planungen vereinbar.

Landschaftsprogramm Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp) 

241.1 Idar-Soon-Pforte

•	 In der Lücke zwischen den Gebirgszügen des Idarwaldes und des Soonwaldes er-
streckt sich die Idar-Soon-Pforte als Hochfläche mit Höhen um 400 m. Sie wird von 
einzelnen Härtlingskuppen um rund 100 Höhenmeter überragt. 

•	 Der Nordteil ähnelt der unteren Simmerner Mulde sehr. Hier sind waldfreie, weite, 
durch sanfte Quellmulden gegliederte Hochflächen ausgebildet. 

•	 Im Südteil ist die Hochfläche durch Zuflüsse der Nahe tiefgreifend zerschnitten. Dies 
gilt besonders für den Fischbach und seine Nebenflüsse in den Durchbruchsstrecken 
bei Mörschied. Früher wurde seine Wasserkraft durch zahlreiche Mühlen und Schlei-
fereien genutzt.

•	 Wälder nehmen in erster Linie Höhenrücken und Kuppen sowie die Talhänge ein. Der 
Südteil ist durch Waldrücken stark gegliedert. Alte Waldbestände und Niederwälder 
sind gut vertreten. Grünland prägt vor allem die Wiesentäler bis in die Hang- und 
Quellbereiche, oft in Verzahnung mit Feucht- und Nasswiesen. Die Höhen werden 
überwiegend ackerbaulich genutzt. Die Offenlandschaft ist ein weiten Teilen gut 
strukturiert.

•	 Die Dörfer des Landschaftsraums wurden überwiegend als Höhenorte angelegt, die 
zum Teil am Ende von Talmulden in Kuppennähe liegen. Nur in wenigen größeren 
Tälern konnten auch Talsiedlungen entstehen. Hervorzuheben ist Herrstein mit einem 
bemerkenswerten alten Ortskern. Von der früheren Bedeutung des Schieferabbaus-
zeugen zahlreiche Stollen.

•	 Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Regionalpark, Wasser-
schutz-, Überschwemmungsgebiete, Ge-
schützte Landschaftsbestandteile, Natur-
parks, Nationalparks, Biosphärenreservate

•	 Landschaftsschutzgebiet „Hochwald - Idarwald mit Randgebieten“ (07-LSG-7134-
010) 

•	 Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Hochwald - Idarwald 
mit Randgebieten“(07-LSG7134-010). Es gelten die rechtskräftigen Regelungen und 
Vorschriften der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Hochwald - Idarwald 
mit Randgebieten“ vom 1. April 1976, aufgrund des § 14 des Landespflegegesetzes 
(LPflG) vom 14. Juni 1973 (GVBl. S. 147), geändert durch das 17. Landesgesetz über 
die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz vom 12. November 1974 
(GVBl. S. 521).

•	 Gem. §1 Abs. 2 der Verordnung sind Flächen im räumlichen Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes nicht Bestandteile des Landschaftsschutzgebietes.

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

•	 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Informelle Fachplanungen •	 gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung 
RLP (LANIS, Internet-Abruf, 25.03.2024) sind innerhalb des Betrachtungsraumes und 
im nahen Umfeld keine Lebensraumtypen gemäß Anh. I FFH-RL und keine nach § 30 
BNatSchG in V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Biotope erfasst

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Falls zur Realisierung des Planvorhabens Gehölze abgeschnitten, auf den Stock gesetzt 
oder entfernt werden müssen, ist der allgemeine Schutz wild lebender Pflanzen und Tie-
re zu beachten, d. h. die notwendigen Gehölzentfernungen sind außerhalb der Zeit vom 
01. März bis zum 30. September in den Herbst- und Wintermonaten durchzuführen.

Besonderer Artenschutz

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, 
Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG

•	 Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „An Happenhöll“ (2021)  wurde 
eine überschlägige Artenschutzprüfung durchgeführt. 

•	 Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zum Ergebnis, dass weder streng noch be-
sonders geschützte Pflanzenarten (keine Kartierfunde) noch Populationen von pla-
nungsrelevanten Tierarten innerhalb des Eingriffsraums betroffen sind. Ebenso kann 
eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch den Bebauungsplan aus
geschlossen werden.

Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Ab-
wehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigen-
tümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge 
der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 
WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen. Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereig-
nisse zu begegnen, bietet das Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten 
an, die auf Basis von Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach extremen 
Regenfällen hinweisen. Regionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen wer-
den dabei betrachtet.
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Kriterium Beschreibung

•	 Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse“ (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in 
etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Ein-
blicke.

•	 Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berücksich-
tigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar. 

•	 Da bislang kein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept existiert, sind 
aktuell keine weitergehenden Maßnahmen durch die Kommune geplant. Um der 
Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfohlen, die 
Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu 
überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen.

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Bebauungsplan Das Plangebiet liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes „An Happenhöll“. 
Für das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes ist ein Allgemeines Wohngebiet  
festgesetzt. 

Relevante Festsetzungen:

•	 Im WA zulässig: Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

•	 GRZ: 0,3 / GFZ: 0,6 / max. Gebäudehöhe: 8,5 m / II Vollgeschosse / offene Bauweise 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Neubau Manufakturgebäude Kreis Jewellery“ 
ersetzt in seinem Geltungsbereich den Bebauungsplan „An Happenhöll“ von 2021.

 Schwarze Balkenlinie = Geltungsbereich; Quelle: Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Die Vorhabenträgerin ist mit konkreten Pla-
nungsabsichten für die Entwicklung  der 
bislang unbebauten Wohnbaufläche des 
Neubaugebietes „An Happenhöll“ an die 
Ortsgemeinde Niederwörresbach herange-
treten.

Aus folgenden Gründen ist das vorgesehe-
ne Plangebiet für die geplanten Nutzungen 
prädestiniert:

•	 innerhalb der Ortsgemeinde Nieder-
wörresbach stehen keine geeigneteren 
Flächen in integrierter Lage für die Rea-
lisierung des Manufakturgebäudes zur 
Verfügung,

•	 für die Entwicklung des Standortes eig-
nen sich angesichts der umliegenden 

Nutzungen (in erster Linie Wohnen so-
wie das Wohnen nicht störende ge-
werbliche Nutzungen nur wenige Vor-
haben. Die geplante Nutzung muss mit 
der vorhandenen Nutzung verträglich 
sein,  

•	 bei dem Manufakturgebäude handelt 
es sich um eine Nutzung, die einen ge-
ringen Störgrad aufweist (siehe schall-
technische Stellungnahme). Somit sind 
weder vom Plangebiet auf die 
Umgebungsnutzung noch von der Um-
gebung auf das Plangebiet nachteilige 
Auswirkungen zu erwarten.

Städtebauliche Konzeption

Die Vorhabenträgerin plant die Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen 

zur Realisierung eines Manufakturgebäu-
des in der Ortsgemeinde Niederwörresbach. 

Geplant ist ein zweigeschossiges Gebäude 
mit Satteldach. Im Erdgeschoss sollen die  
Schleiferei / Werkstatt und Goldschmiede 
sowie der Aufenthaltsraum untergebracht 
werden. Im Obergeschoss sollen sich der 
Showroom, Büro- und Besprechungsräume 
befinden. 

Zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
werden um das Manufakturgebäude Stell-
plätze für Mitarbeiter, Bewohner und Besu-
cher vorgesehen.

Das Manufakturgebäude und die zugehöri-
gen Stellplätze werden rundherum mit ein-
heimischen und regionaltypischen Pflanzen 
eingegrünt.

Grundstücksplan mit Grundriss EG - Ausschnitt; ohne Maßstab; Quelle: Architekt Schneider, Idar-Oberstein; Stand: 27.03.2024

DER ENTWURF IST MEIN GEISTIGES EIGENTUM UND DARF NUR MIT MEINER SCHRIFTLICHEN
GENEHMIGUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE WEITERGEGEBEN WERDEN.

JEGLICHE KOPIE (AUCH IN ETWAS ABGEÄNDERTER FORM DES ORIGINALS) IST UNZULÄSSIG
UND BEDARF MEINER ZUSTIMMUNG !!

DIPL. ING. JOST D. SCHNEIDER
HAUPTSTRASSE 313		

55743 IDAR-OBERSTEIN

TEL.: 06781/1718

JOST.D.SCHNEIDER@t-online.de
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Bauplanungsrechtliche Festset­
zungen

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
gibt einen Rahmen vor. Die bauliche Zuläs-
sigkeit wird im Detail mithilfe des § 9 Abs. 2 
BauGB und dem Durchführungsvertrag auf 
das im Vorhaben- und Erschließungsplan 
beschriebene Vorhaben beschränkt.

Auf diese Weise sind Änderungen der ge-
planten Nutzung möglich, ohne dass der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ein Än-
derungsverfahren durchlaufen muss.

Nutzungsart: Manufaktur- 
gebäude Kreis Jewellery

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll 
den Neubau eines Manufakturgebäudes er-
möglichen. Um ein ordnungsgemäßes 
Funktionieren des Betriebs mit seinen ver-
schiedenen Funktionen zu gewährleisten, 
werden die Schleiferei / Werkstatt, Gold-
schmiede und der Showroom, Funktions- 
und Nebenräume (z.B. Beratungs-, Büro- 
und Sozialräume, Sanitäreinrichtungen), 
Verwaltungs-, Technik- und Lagerräume, 
Stellplätze, Garagen und Ladestationen für 
Elektromobile, Werbeanlagen, Zäune sowie 
alle sonstigen für den ordnungsgemäßen 
Betrieb erforderlichen Einrichtungen in den 
Katalog der zulässigen Nutzungen aufge-
nommen. Die zulässigen Nutzungen sind 
entsprechend der Betriebsbeschreibung 
festgesetzt.

Letztlich sollen die getroffenen Festsetzun-
gen eine zweckmäßige Nutzung des 
Plangebietes ermöglichen und gleichzeitig 
die angrenzenden Nutzungen nicht über 
das zulässige Maß hinaus beeinträchtigen.

Die Zulässigkeit von Stellplätzen dient der 
Ordnung des ruhenden Verkehrs und er-
möglicht deren Unterbringung auf dem 
Grundstück.

Maß der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 
- 21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung im Plangebiet wird 
über die Höhe baulicher Anlagen durch 
Festsetzung der maximalen Gebäudeober-
kante (GOKmax) exakt geregelt und so auf 
eine absolute Maximale begrenzt. Die fest-
gesetzte Höhe ist aus dem städtebaulichen 
Konzept abgeleitet.

Mit der Definition der Höhe der baulichen 
Anlagen wird insgesamt das Ziel verfolgt, 
die Errichtung überdimensionierter Baukör-
per im Vergleich zur umgebenden Bebau-
ung weitgehend zu verhindern und eine an-
gemessene Integration ohne erhebliche Be-
einträchtigung des Orts- und Landschafts
bildes zu erreichen.

Durch die Höhenfestsetzungen wird einer 
überdimensionierten Höhenentwicklung 
vorgebeugt. Dadurch soll verhindert wer-
den, dass durch Nicht-Vollgeschosse (z.B. 
durch Staffelgeschosse) eine unverhältnis-
mäßige Ausnutzung erfolgt. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind analog § 18 BauNVO eindeu-
tige Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhe ist dem Planein-
schrieb in der Planzeichnung zu entneh-
men.

Die Festsetzung, dass die zulässige Gebäu-
deoberkante durch untergeordnete Bauteile 
(technische Aufbauten, etc.) bis zu einer 
Höhe von max. 2,0 m überschritten werden 
darf, dient der Gewährleistung des ord-
nungsgemäßen Betriebes der baulichen An-
lage. Durch Photovoltaikmodule / Solarmo-
dule inkl. der zum Betrieb erforderlichen An-
lagen und Bauteile sind weitere Überschrei-
tungen zulässig.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl analog §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-

dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich eng an der städtebaulichen Konzep-
tion. Demnach ist eine GRZ von 0,3 festge-
setzt.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,3 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO dem Orientie-
rungswert für die bauliche Nutzung in All-
gemeinen Wohngebieten. 

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
lichen Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 
0,5 überschritten werden. 

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Analog 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse lei-
tet sich aus dem städtebaulichen Konzept 
ab. 

Zusammen mit der Festsetzung der Höhe 
baulicher Anlagen kann durch die Festset-
zung der Vollgeschosse insgesamt vermie-
den werden, dass es durch eine Ausnutzung 
der Geschossigkeit (Staffelgeschoss, Keller) 
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zu einer unerwünschten Höhenentwicklung 
kommt. Auch der Bestand sowie die umge-
bende Bebauung weist eine bis zu dreige-
schossige Bebauung auf, sodass damit einer 
wesentlichen Beeinträchtigung des Orts- 
und Landschaftsbildes entgegengewirkt 
wird. 

Bauweise

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 

in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden. 

Gemäß dem städtebaulichen Konzept wird 
eine offene Bauweise festgesetzt. In der of-
fenen Bauweise analog § 22 Abs. 2 BauNVO 
sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand 
zu errichten.  Die Festsetzung der offenen 
Bauweise ermöglicht eine aufgelockerte Be-
bauung und entspricht der Baustruktur der 
durch Wohnnutzung geprägten angrenzen-
den Bereiche. 

Damit wird eine Anpassung des Plangebietes 
an das typische Ortsteilgefüge gewährleis-
tet.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland -Pfalz - 
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002); Bearbeitung: Kernplan

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 
(BGBI. I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 07. Dezember 
2022 (GVBl. S. 403).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08. April 2022 (GVBl. S. 118).

• Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen 
(Landessolargesetz - LSolarG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. September 2021 (GVBl. 
S. 550), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. 
November 2023 (GVBl. S. 367).

• Landesverordnung zur Durchführung des Landes-
solargesetzes (LSolarGDVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 2022 (GVBl. S. 
484)

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE
• Die Vorhabenträgerin, die KREIS Jewellery GmbH 

& Co. KG, hat mit Schreiben vom __.__.____ die 
Einleitung eines Satzungsverfahrens nach § 12 
BauGB beantragt.

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ die Ein-
leitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan beschlossen (§ 2 Abs. 
1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan   
aufzustellen, wurde am __.__.____ ortsüblich be-
kanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

 Niederwörresbach, den __.__.____   

 ________________
 Der Ortsbürgermeister

• Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. §  13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB wird 
eine Umweltprüfung nicht durchgeführt.

• Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit Vorhaben- und Erschließungsplan im 
Internet beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit Vorhaben- und Erschließungsplan, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, wurde in der 
Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und zum 
Herunterladen bereitgehalten (§ 3 Abs. 2 BauGB). 
Zusätzlich fand eine öffentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan unberücksichtigt 
bleiben können, am __.__.____ ortsüblich be-
kannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 

Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Ortsgemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan und den Vor-
haben- und Erschließungsplan als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan, besteht aus der Planzeich-
nung (Teil A), dem Textteil (Teil B), der Begründung 
und dem Vorhaben- und Erschließungsplan.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und der 
Vorhaben- und Erschließungsplan werden hiermit 
als Satzung ausgefertigt.

 Niederwörresbach, den __.__.____   

 ________________
 Der Ortsbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 6 
GemO hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil B), der Be-
gründung und dem Vorhaben- und Erschließungs-
plan, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Niederwörresbach, den __.__.____   

 ________________
 Der Ortsbürgermeister
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KREIS Jewellery GmbH & Co. KG
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Die Baugrenzen orientieren sich unter Be-
achtung geringfügiger Spielräume an der 
städtebaulichen Konzeption des geplanten 
Baukörpers.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebietes selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen (z.B. Fahrradabstellan-
lagen, Sitzgruppen, Müllsammelplätze). Die 
zur Versorgung und Entsorgung des Bauge-
bietes dienenden Anlagen sind gem. § 14 
Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässig.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können.

Damit ist eine zweckmäßige Bebauung des 
Grundstücks mit den erforderlichen Neben-
anlagen und Einrichtungen sichergestellt, 
ohne gesondert Baufenster ausweisen zu 
müssen.

Flächen für Stellplätze, Garagen 
und Nebenanlagen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze, 
Garagen und Nebenanlagen dient der Ord-
nung des ruhenden Verkehrs durch ein aus-
reichendes oberirdisches Stellplatzangebot 
innerhalb des Plangebietes. Die für die ge-
plante Nutzung erforderlichen Stellplätze 
werden ausschließlich im Plangebiet bereit-
gestellt. Beeinträchtigungen der bereits be-
stehenden Bebauung in der Nachbarschaft 
des Plangebietes werden hierdurch vermie-
den (Parksuchverkehr etc.). 

Versorgungsflächen / -anlagen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i.V.m. § 14 
Abs. 2 BauNVO

Mit der Festsetzung soll sichergestellt wer-
den, dass das Plangebiet zukünftig mit 
Elektrizität versorgt werden kann ohne ge-
sonderte Flächen hierfür festzusetzen.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG. Darüber hinaus sollen die 
Festsetzungen dazu beitragen, die Beein-
trächtigungen der durch das Planvorhaben 
induzierten Eingriffe zu mindern.

Im Plangebiet sind Pkw-Stellplätze auf den 
privaten Grundstücken sowie deren Zufahr-
ten ebenso wie sonstige Wege und Zugän-
ge auf den Grundstücken flächensparend 
und wasserdurchlässig zu gestalten, was 
die Versickerung des Niederschlagswassers 
begünstigt.

Versiegelungen auf den Grundstücken sind 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, übrige Flächen sind vegetativ 
und wasserdurchlässig zu gestalten, um 
weiterhin das Versickern von Niederschlä-
gen zu gewährleisten, hitzespeichernde Ver-
siegelungen zu reduzieren und den Natur-
haushalt zu stärken. Wasserdurchlässige 
Oberflächen dienen dem Abflachen von Ab-
wasserabflussspitzen bei Starkregenereig-
nissen, der Entlastung der Abwasserinfra-
struktur und dem Anstreben eines natürli-
chen Wasserhaushaltes. Die Speicherung 
der Sonneneinstrahlung durch großflächig 
versiegelte Flächen (z.B. sogenannte „Stein-
gärten“) während heißer Sommermonate 
beeinträchtigt das Lokalklima und soll 
durch entsprechende Begrünung vermieden 
werden. Begrünte Freiflächen wirken sich 
zudem positiv auf die Artenvielfalt und den 
Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen 
aus. Eine Vollversiegelung ist daher unzu-
lässig.

Anpflanzung von Bäumen,  
Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Orts- und Landschaftsbild erzielt. Die 
Festsetzung der Eingrünung der Stellplatz-
flächen trägt darüber hinaus zur Steigerung 
der Aufenthaltsqualität bei. Auf weiterge-
hende Festsetzungen wird verzichtet, da so 
noch Flexibilität bei der gärtnerischen Anla-
ge verbleibt.

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zu entnehmen.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(analog § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LWG und LBauO)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 57-63 LWG)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. 
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abwägen. Die Abwägung ist die 
eigentliche Planungsentscheidung. Hier 
setzt die Kommune ihr städtebauliches Kon-
zept um und entscheidet sich für die Be-
rücksichtigung bestimmter Interessen und 
die Zurückstellung der dieser Lösung ent-
gegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-

einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Manufakturgebäude hinsichtlich 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise sowie der überbaubaren Grund-
stücksfläche weitgehend in die Umgebung 
einfügt. Bei dem vorgesehenen Manufak-
turgebäude handelt es sich um eine beson-
dere Nutzung, die einen geringen Störgrad 
aufweist. Hierdurch wird Konfliktfreiheit ge-
währleistet. Zusätzlich schließen die im Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzungen in-
nerhalb des Plangebietes jede Form der 
Nutzung aus, die innergebietlich oder im di-
rekten Umfeld zu Störungen und damit zu 
Beeinträchtigungen führen können. 

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden alle eingehalten, so dass 
ausreichend Belichtung und Belüftung ge-
währleistet werden kann.

Durch die vorgesehene Planung kommt es 
insgesamt zu keinen nachteiligen Auswir-
kungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse. Dies wird auch durch die dem 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu-
grunde liegende schalltechnische Stellung-
nahme bestätigt.

Das Planvorhaben ist mit den bestehenden 
und planungsrechtlich zulässigen Nutzun-
gen schalltechnisch verträglich; es werden 
keine Schallschutzmaßnahmen erforder-
lich.“
(Quelle: Neubau eines Manufakturgebäudes, Schall-
technische Stellungnahme; GSB - Schalltechnisches 
Beratungsbüro; Nohfelden - Bosen; Stand: 25.03.2024)

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-
reichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen entsprechendes Flächenangebot zu be-
rücksichtigen.

Dem wird durch die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Errichtung eines Manufakturgebäudes 
Rechnung getragen.

Daneben spielt auch die Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle. Diesen 
Interessen trägt der vorliegende Bebau-
ungsplan Rechnung.

Mit Realisierung der Planung wird die Ge-
werbe- und Arbeitsplatzstruktur in der 
Ortsgemeinde Niederwörresbach nachhal-
tig gestärkt.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbilds

Bei der Fläche handelt es sich um eine 
Wohnbaufläche in Ortsrandlage von 
Niederwörresbach. Ein darüber hinausge-
hender Eingriff in die freie Landschaft findet 
nicht statt. 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung des Gebäudes eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Das vorgesehene Manufakturgebäude 
weist zwei Vollgeschosse auf. Von der An-
ordnung und Gestaltung des geplanten 
Baukörpers geht in Verbindung mit den to-
pografischen Gegebenheiten keine erheb-
lich dominierende Wirkung auf die angren-
zende Wohnbebauung der Hohlstraße und 
Straße „Liesenfeld“ aus. Die Festsetzung 
der überbaubaren Grundstücksflächen ga-
rantiert darüber hinaus ausreichend 
Freiflächen auf den Grundstücken.

Zudem tragen auch die Begrünungen im 
Plangebiet (u. a. Begrünung der oberirdi-
schen Stellplätze und nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche) dazu bei, dass keine ne-
gativen Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild entstehen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei der Planung handelt es sich um die 
Nachverdichtung einer innerörtlichen Frei-
fläche.

Aufgrund der vorhandenen Biotopstruktur 
und der unmittelbar angrenzenden Lage 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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zum Siedlungsbereich mit entsprechenden 
Beeinträchtigungen (Verkehrswege, Lärm, 
Bewegungsunruhe, Flächenversiegelung, 
Bebauung) liegen bestehende Vorbelastun-
gen vor.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
sind die Lebensraumstrukturen des Plange-
bietes und der näheren Umgebung stark 
eingeschränkt, sodass der Geltungsbereich 
aktuell nur eine geringe ökologische Wer-
tigkeit für Tiere und Pflanzen hat. Auch hin-
sichtlich der Arten und Biotope sowie der 
biologischen Vielfalt ist der Geltungsbereich 
nicht besonders hochwertig und deutlich 
beeinträchtigt. 

Das Gebiet hat keine besondere natur-
schutzfachliche oder ökologische Bedeu-
tung. Von dem Planvorhaben sind nach ak-
tuellem Kenntnisstand keine gesetzlich ge-
schützten Biotope, FFH-Lebensraumtypen 
und bestandsgefährdete Biotoptypen oder 
Tier- und Pflanzenarten betroffen. 

Im Übrigen gelten gem. § 13 a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, als vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt. Ein Ausgleich ist nicht er-
forderlich. Dieser erfolgte bereits im Rah-
men der Aufstellung des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „An Happenhöll“ im Jahr 
2021.

Auswirkungen auf Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden einschließlich 
Schäden durch Starkregen sowie des 
Gewässerschutzes

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten 
Abfluss zugeführt werden müssen. Den um-
liegenden Anliegern darf kein zusätzliches 
Risiko durch unkontrollierte Überflutungen 
entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächen-
planung vorsorglich entsprechende Maß-
nahmen vorzusehen. Besonderer Maßnah-
men zur Abwehr von möglichen Überflutun-
gen sind während der Baudurchführung 
und bis hin zur endgültigen Begründung 
und Grundstücksgestaltung durch die 
Grundstückseigentümer zu bedenken.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
und die Intensität von Starkregenereignis-
sen sowie die Belange des Gewässerschut-

zes durch die Planung nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Nutzun-
gen wird es zu einem geringfügigem An-
stieg des Verkehrsaufkommens kommen, 
der in erster Linie durch die Kunden und 
Mitarbeiter des Manufakturgebäudes her-
vorgerufen wird.  Aufgrund der ausreichen-
den Dimensionierung der angrenzenden 
neu errichteten Erschließungsstraße kann 
der zusätzlich entstehende Verkehr aufge-
nommen werden. 

Der ruhende Verkehr wird innerhalb des 
Plangebietes auf oberirdischen Stellplatzflä-
chen geordnet. Dies trägt dazu bei, dass ru-
hender Verkehr und Parksuchverkehr in der 
Umgebung vermieden werden. 

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer- 
den berücksichtigt. Die technische Infra-
struktur zur Ver- und Entsorgung des 
Plangebietes ist aufgrund der bestehenden 
angrenzenden Bebauung bereits grundsätz-
lich vorhanden. 

Insofern ist die Ver- und Entsorgung des Ge-
bietes als ordnungsgemäß sichergestellt zu 
erachten.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Auswirkungen auf die Belange des Klima-
schutzes können aufgrund des geringen 
Flächenumfangs ausgeschlossen werden.

Die geplante Nutzung bringt zwar einen ge-
wissen Grad an Überbauung mit sich, aller-
dings kann angesichts der zu erwartenden 
privaten Freiflächengestaltung von einem 
geringeren Versiegelungsgrad ausgegangen 
werden. Abgesehen von potenziell eintre-
tenden sehr geringfügigen mikroklimati-
schen Veränderungen, können erhebliche 
negative Auswirkungen insgesamt ausge-
schlossen werden.

Darüber hinaus ist die Nutzung von Solar-
energie auf Dachflächen zulässig.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für den 
Grundstückseigentümern keine negativen 
Folgen. Wie die vorangehenden Ausführun-
gen belegen, werden die Nutzbarkeit und 
auch der Wert der Grundstücke, auch der 

Grundstücke im Umfeld, nicht in einer Art 
und Weise eingeschränkt, die dem Einzel-
nen unzumutbar ist. Vielmehr wird 
Planungsrecht zugestanden. 

Es sind keine signifikant nachteilige Auswir-
kungen auf die angrenzende Nachbarschaft 
zu erwarten. Zum einen ist die festgesetzte 
Nutzungsart verträglich zur Umgebungs-
nutzung.

Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das Einfügen in 
den Bestand weitgehend zu sichern (vgl. vo-
rangegangene Ausführungen).

Die Belange der angrenzenden Nachbar-
schaft werden somit durch das Bauvorha-
ben nicht beeinträchtigt. Die bauplanungs- 
und bauordnungsrechtlichen Vorgaben 
werden eingehalten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan eingestellt.

Argumente für die Verabschie­
dung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

•	 Mit der Schaffung der planungsrecht- 
lichen Zulässigkeit zur Errichtung des 
Manufakturgebäudes  wird langfristig 
die Weiterentwicklung eines ortsansäs-
sigen Betriebes sichergestellt

•	 Keine nachteiligen Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild, Neube-
bauung fügt sich harmonisch in die Um-
gebung ein, Störungen und Beeinträch-
tigungen der Planung auf die Umge-
bungsnutzung können ausgeschlossen 
werden; ebenso verhält es sich umge-
kehrt
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•	 Keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf die Belange des Um-
weltschutzes 

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Gewässerschutzes

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie­
dung den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes wurden die 
zu beachtenden Belange in ihrer Gesamt-
heit untereinander und gegeneinander ab-
gewogen. Aufgrund der genannten Argu-
mente, die für die Planung sprechen, kommt 
die Ortsgemeinde zu dem Ergebnis, die Pla-
nung umzusetzen.


